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StatistischeMitteilungen über dieStraßenbauten

im Ranton Appcnzelt A. Ah.
in den Icrbren 1850—1880.

Von Regierungsrat I. Sturzenegger in Reute.

Nachdem in den 1840er Jahren von mehreren appcnzellischen

Gemeinden sowohl neue Straßen gebaut, als auch verschiedene

Straßenkvrrektionen ausgesührt worden waren, z. B. bei den

Linien Herisau-Waldstatt-Petcrzell, Speicher-Trogen-Ruppen,

Heiden-St. Gallen, Uehetobel - St. Gallen, erwachte ungefähr
in der Mitte unsers Jahrhunderts im ganzen Lande das

Bedürfnis nach bessern Kommnnikationswegen. Mit welchen

Schwierigkeiten das Projekt eines kantonalen Straßengesetzes

anfangs zu kämpfen hatte, steht bei denjenigen, welche

jene Zeit miterlebt haben, noch in lebhaftem Andenken,

aber trotz voraussichtlich enormen Kosten für Staat und

Gemeinden entschied sich die Landsgemeinde in Hundwil am

27. April 1851 für Annahme eines ihr vorgelegten Entwurfs
zu einem Straßengesetz, welchem die heutige Generation ihre
nun allseitig befriedigenden und allen Bedürfnissen möglichst

entsprechenden Straßenverbindungen verdankt. Dieses Straßengesetz

teilte sämmtliche Straßen in 3 Klassen ein, in

Straßen erster Klasse, Breite 20J Maximalsteigung 7°/»

(die sogenannten alten Weggeldsstraßen), in Straßen zweiter

Klasse, Breite 16J Maximalsteigung 9°/», und in Straßen
dritter Klasse, Breite 14h Maximalsteigung 11 "/o (Gcmeinde-

straßen). Als weitere in diesem Gesetze enthaltene allge-
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meine Grundsätze können bezeichnet werden: die Verpflichtung
der Gemeinden, die auf ihr Gebiet fallenden Straßenstrecken

mit Ausnahme der bereits früher schon dem Staate
angehörenden Brücken zc., unter Normirung von gesetzlichen

Beitrügen des Staates an die Baukosten, selbst zu bauen.

Ferner bürdete das Gesetz den Unterhalt der Straßen dritter
Klasse, unter Zusicherung eines bestimmten Beitrages, den

betreffenden Gemeinden auf; der Unterhalt der Straßen der

beiden ersten Klassen dagegen wurde vom Gesetz dem Staate
überbundeu. Dreißig Jahre nach Annahme des ersten Straßen-
gesctzes, im April 1881, wurde dann in zweiter Revision des

bezüglichen Gesetzes der Grundsatz adoptirt, daß der Staat
auch den Unterhalt der Straßen dritter Klasse zu bestreiten

habe, wodurch mehreren Gemeinden eine drückende Last

abgenommen worden ist.

Wohl mancher Steuerpflichtige in unserm Lande erinnert

sich noch an die enormen Baukosten, welche die Erstellung
des Straßennetzes erforderte. Während die meisten Gemeinden

diese Kosten längst gedeckt haben, sind einige andere mit der

Amortisation ihrer Straßenschuld heute noch nicht fertig,
so hat z. B. Walzenhauscn noch eine Schuld von zirka

Z9,000 Fr., Wolfhalden eine solche von zirka 49,000 Fr.,
Reute eine solche von 54,000 Fr. zc.

Um der Mit- und Nachwelt ein Bild sämmtlicher Straßen -

baukostcu in unserm Lande geben zu können, hat Einsender

dieses sich die Mühe genommen, nach offiziellen Berichten aus

allen Gemeinden eine Zusammenstellung Zu fertigen, die gewiß

von jedem Bürger unseres Landes, der sich für das öffentliche

Wohl interessirt, gerne gelesen werden und der Nachwelt zeigen

wird, was ein kleiner Kauton mit vereinten Kräften zu leisten

im Stande ist. Wir geben in mitfolgender Tabelle Kenntnis

von den durch die Gemeinden getragenen Kosten der verschiedenen

Straßenklassen, dann eine Zusammenstellung der Leistungen
der Gemeinden im ganzen und per Kopf der Bevölkerung
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auf Grundlage der 187l)er Volkszählung, und endlich noch

einige Notizen über die Unterhaltskosten sämmtlicher Staatsstraßen,

welche heute in einer Länge von 166 Kilometer als
solche figuriren.

Anmerkungen zu nebenstehender Tabelle.

1) Die Summe von Fr. 277,060 bei der Gemeinde

Herisau dürfte eher zu niedrig als zu hoch angegeben sein.

Herisau baute nämlich die Straße über das Gebiet von

Waldstatt und Schwcllbrunn nach Schönengrund-Peterzell auf
eigene Kosten, wozu noch beträchtliche Privatbeiträge kamen.

Es können daher die wirklichen Erstellungskosten dieser Straße
nicht genau angegeben werden. Die Gemeinde Waldstatt gab

an diesen Bau einen Beitrag von st. 1000.

2) Vom Staate sind nachstehende Bauten direkt ausgeführt
worden:

1) Zwei Brücken im Watt, Gemeinde Klasse. Fr-
Teufen, gebaut anno 1859—1860 I. 29,335

2) Goldibachbrücke in der Nähe des Zeug¬

hauses in Teufen, 1852—1855 I. 31,800

3) Weißbach- und Steigbachbrücke, Ge¬

meinde Bühler, 1854—1855 I. 13,400

4) Rothenhaldenbachbrücke in Bühler,
1852 I. 4,600

5) Widenbrücke in Herisau, 1854—1855 I. 970

6) Zwei neue Brücken in Gais, 1864
bis 1865 I. 20,740

7) Brücke in Gmündertobel, zwischen

Stein und Teufen, eiserne Gitterbrücke,

1859 bis 1860 II. 184,000

8) Saienbrücke in Urnäsch, 1854—1855 II. 19,000

Uebertrag 303,845
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Klasse. Fr.
Uebertrag 303,845

9) Mösernbrücke mit Dammbauten in
Urnäsch, 1854-1856

10) Mühlstattbrücke in Urnäsch, 1853

11) Brücke über die Urnäsch bei Hundwil,
zwischen Waldstatt und Hundwil, Ausban

und Reparatur, gedeckte hölzerne

Brücke, 1853—1856
12) Brücke über die Goldach bei Klus-

gonten, Grenze Rehetobel und Speicher,
1845—1847 III. 13,025

Total der vom Staate getragenen Baukosten 369,000

5) Die höhere Ziffer der Baukosten per Kilometer bei

Straßen zweiter Klasse (29,853 Fr.) gegenüber Straßen erster

Klasse (22,139 Fr.) hat darin seinen Grund, daß bei Straßen
zweiter Klasse große Kunstbauten ausgeführt werden mußten,

z. B. die Mösernbrücke in Urnäsch, die Hundwilerbrücke, die

Gmündertobelbrücke, zwei Brücken in Trogen, die Brücke in

Wolfhalden zc.

Es wurde also die Summe von 3,585,000 Fr. für die

Erstellung sämmtlicher, heute dem kantonalen Straßennetze
einverleibten Staatsstraßen ausgegeben. In dieser Summe sind

nicht mitberechnet die Erstellungskosten von Gemeindestraßen,

z. B. die der Roßfallstraße m Urnäsch, der Eggstraße und

anderer Straßen in Herisau, der Gäbrisstraße in Gais, der

Lobenschwendistraße in Rehetobel, der Hub-Bühlistraße in
Wolshalden w. Die jährlichen Unterhaltskosten dieser Straßen
betrugen in den Jahren 1875—1880 durchschnittlich 133,500Fr.
Es dürfte diese Summe, wenn nicht unvorhergesehene

Katastrophen eintreten, auch für die Zukunft als das Maximum
der jährlichen Unterhaltskosten betrachtet werden, zumal wir
ja heute auch im Appenzellerlande Eisenbahnen haben und

II. 35,900
II. 1,480

II. 14,750
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von einem weitern Projekte eben jetzt gesprochen wird, wodurch
die Unterhaltskosten der bezüglichen, wohl am stärksten

befahrenen Straßenstrccke, derjenigen von Teufen nach Gais,
sich einigermaßen rcdnziren dürften.

Große Summen sind verwendet worden und eine große

Summe erfordert jährlich der Unterhalt, aber wer ließe sich

diese Straßen wieder nehmen? Niemand. Ohne
Kommunikationsmittel kein Verkehr, und ohne Verkehr keine Ver-
dienstguellen. Den Gründern und Förderern des ersten

Straßengesetzes gebührt der Dank und die Anerkennung auch

der jetzigen Generation.



-à,"., -Ic.,.rk«v»°l

Vin»' '^.7. îêâ à 5î.

à. 130

^>«7

To,.l Z7.7Sà 7.« 7.7-7»» 7S»7 >77»«, 7-77.« 7^«

>7»7â. «"---»

m ?t^7 s 4W-.iöÜ 7.SÄ t.ê
^

' »st


	Statistische Mitteilungen über die Strassenbauten im Kanton Appenzell A. Rh. in den Jahren 1850-1880

